
 

Stand: Mai 2021 

Dezernat Finanzen, Verwaltung und Bau 
Abteilung Controlling - Referat Baufinanzierung  

    

Bezuschussung von OrgelBezuschussung von OrgelBezuschussung von OrgelBezuschussung von Orgelbaubaubaubaumaßnahmen maßnahmen maßnahmen maßnahmen ((((seit 01.01.2019seit 01.01.2019seit 01.01.2019seit 01.01.2019))))::::    
 
 

Orgelmaßnahmen bedürfen keiner Anmeldung zur Baulistekeiner Anmeldung zur Baulistekeiner Anmeldung zur Baulistekeiner Anmeldung zur Bauliste und können unterjährig jederzeit über die 
Abteilung Controlling-Baufinanzierung beantragt werden. 
 
 

Förderfähige Maßnahmen für Pfeifenorgeln: 

• Erhalt von Bestand und Bespielbarkeit      20% der Kosten 

• Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebssicherheit 
Elektrotechnischer Anlagen      90% der Kosten 

• Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung      90% der Kosten 
(ACHTUNG:ACHTUNG:ACHTUNG:ACHTUNG: Hier erfolgt die Maßnahmenanmeldung über das Diözesanbauamt) 

• Neuanschaffungen (Neubau oder Gebrauchtorgel)    20% der Kosten 

• Maximale Bezuschussung je Orgelbaumaßnahme    20.000,00 € 
 
 

Notwendige Unterlagen vorvorvorvor Ausführung/Beauftragung: 

• Angebot Fachfirma über die geplante Orgelbaumaßnahme 
o bei Kosten >15.000,00 € sind 3 Angebote vorzulegen oder 
o Einzelfreigabe durch Orgelsachverständigen (i.d.R. für Angebote der Erbauer-Firma bzw. 

der mit der regelmäßigen Wartung betrauten Orgelbaufirma) 
 

• Stellungnahme/Gutachten der Orgelsachverständigen aus fachlicher Sicht bzgl. der Zweckmäßigkeit 
der geplanten Maßnahme und Prüfung der Angebote 
 

• Beschluss des Verwaltungsrates zur Umsetzung der Maßnahme (3333----fach im Originalfach im Originalfach im Originalfach im Original) 
 

• Orgelbauvertrag nach dem Muster SVR VIII A2 für alle Maßnahmen, die den Betrag von 15.000,00 € 
übersteigen (3333----fach im Originalfach im Originalfach im Originalfach im Original) 

 

� GrundlageGrundlageGrundlageGrundlage    zur Vorgehensweise:zur Vorgehensweise:zur Vorgehensweise:zur Vorgehensweise: 
Alle Unterlagen vollständig und zusammen in einem Vorgang über den Orgelsachverständigen 
einreichen, der die Unterlagen sichtet, prüft und anschließend an das Referat Baufinanzierung (FCF) 
zur Maßnahmenerstellung und Beschlussfreigabe weiterleitet. 
 
 

Notwendige Unterlagen nachnachnachnach der Ausführung: 

• Abnahmeempfehlung durch den Orgelsachverständigen 

 

Ansprechpartner mit Kontaktdaten:Ansprechpartner mit Kontaktdaten:Ansprechpartner mit Kontaktdaten:Ansprechpartner mit Kontaktdaten:    
 
Dezernat Pastorale Dienste  
Referat Kirchenmusik  
Bernardusweg 6, 65589 Hadamar 
 
 
Dr. Achim Seip 
Orgelsachverständiger 
Tel.: (06433) 887-49 
Fax:  (06431) 28113 031 
eMail: orgelsachverstaendiger@bistumlimburg.de 

Dezernat Finanzen, Verwaltung u. Bau 
Abteilung Controlling 
Referat Baufinanzierung 
Roßmarkt 4, 65549 Limburg 
 
Manuel Herzmann 
Sachbearbeiter 
Tel.: (06431) 295-708 
Fax: (06431) 295-28113-708 
eMail: m.herzmann@bistumlimburg.de

 


